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Das «Leitbild Nord-Süd» geht zurück auf ein Postulat der Kommission

für auswärtige Angelegenheiten des Ständerates vom 6. Juni 1990.

Das Postulat verlangte vom Bundesrat, dass er im Rahmen einer depar-

tementsübergreifenden Analyse und Grundsatzdiskussion ein Leitbild

für die zukünftige Rolle der Schweiz in der Nord-Süd-Beziehung aus-

arbeitet mit dem Ziele einer ganzheitlichen und kohärenten Entwick-

lungspolitik.

Das Leitbild ist parallel zum Aussenpolitischen Bericht des Bundesrates

entstanden. Darin hat der Bundesrat angekündigt, dass er «in einem

besonderen Bericht über die Leitlinien der schweizerischen Beziehun-

gen zu den Entwicklungsländern näher auf diese Kohärenzproblema-

tik eingehen» werde.

Das Leitbild zeigt die wichtigsten Probleme der Entwicklungspolitik der

Gegenwart. Es weist auf ihre Auswirkungen und möglichen Aktions-

felder hin und legt die Leitlinien für eine zukünftige Schweizer Ent-

wicklungspolitik fest. Diese betrifft nicht mehr länger nur die Ent-

wicklungszusammenarbeit, sondern die Gesamtheit der Beziehungen

der Schweiz mit den Entwicklungsländern.

Das Leitbild orientiert sich an den gleichen Zielen, wie sie im aussen-

politischen Bericht festgehalten sind und am Grundsatz der langfristi-

gen Wahrung der Schweizer Interessen.
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1

A u s g a n g s l a g e  f ü r  e i n e  E n t w i c k l u n g s -

p o l i t i k  d e r  9 0 e r  J a h r e
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1 1 G l o b a l i s i e r u n g  i n  P o l i t i k ,  U m w e l t  u n d  W i r t s c h a f t

Mit dem Beginn der neunziger Jahre hat sich das traditionelle Verhältnis
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, zwischen «Norden» und
«Süden», grundlegend verändert. Das Ende des Kalten Krieges und die
UNO-Konferenz von Rio über Umwelt und Entwicklung von 1992 kenn-
zeichnen eine Zeit tiefgreifender Veränderungen des globalen Umfeldes
und der Art, wie wir die Welt um uns wahrnehmen.

Wo bis 1989 der Ost-West-Gegensatz der Ideologien vorherrschte, wird
heute sowohl in Industrie- wie in Entwicklungsländern in Umrissen eine
Globalisierung wichtiger Grundwerte – die offene, demokratische Ge-
sellschaft, die Rolle des Marktes als wirtschaftliches Ordnungsprinzip und
die notwendige Rücksicht auf das ökologische Gleichgewicht – sichtbar.
Damit hat sich das Verhältnis zwischen Industrie- und Entwicklungsländern
verändert, die bisherige Machtpolitik zweier grosser Einflusssphären ist
auch im Süden vorbei. Umgekehrt ist die Euphorie von 1989 mit der Hoff-
nung auf eine neue stabile Weltordnung heute ebenfalls verflogen. Statt-
dessen beobachten wir ein Aufbrechen alter Nationalismen und neuer eth-
nischer Konflikte, nicht nur in entfernten Entwicklungsländern, sondern
auch im europäischen Umfeld, im ehemaligen Jugoslawien, im Nahen und
Mittleren Osten sowie in manchen Teilen der Mittelmeerregion. Eine unbe-
rechenbare Mischung von Chancen und Risiken stellt heute die einzelnen
Regierungen und die internationalen Organisationen vor neue Aufgaben.

Die Konferenz von Rio hat in einer breiten Öffentlichkeit auf die Globali-
sierung der Probleme unserer natürlichen Umwelt hingewiesen. Die Ent-
wicklungsländer spielen dabei eine bedeutende Rolle. Sie verfügen über
den Grossteil der natürlichen Ressourcen und sind von den möglichen Fol-
gen der Wüstenbildung, von der Erhöhung der Meeresspiegel oder einer
Klimaveränderung unverhältnismässig stärker betroffen als die Industrie-
länder. Armut, Industrialisierung und Bevölkerungswachstum belasten die
Umwelt zusätzlich. Zudem steht fest, dass eine Globalisierung der gegen-
wärtigen Lebensweise in den Industrieländern ökologisch kaum verkraft-
bar ist.
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Die modernen Kommunikations- und Transportmöglichkeiten, die wach-
sende Mobilität von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften
sowie die zunehmende internationale Arbeitsteilung fördern und for-
dern eine Globalisierung der Wirtschaft. Gegenüber dieser dynamischen
Entwicklung der Privatwirtschaft gestalten sich die offiziellen multilatera-
len Bemühungen, den institutionellen rechtlichen Rahmen für diesen Pro-
zess zu schaffen, zusehends schwieriger. In zahlreichen Industrieländern
machen sich protektionistische Strömungen bemerkbar, genährt von
Befürchtungen um eine wachsende Arbeitslosigkeit. Wenn der erfolgrei-
che Abschluss der Uruguay-Runde diese Tendenzen nicht einzudämmen
vermag, trifft dies viele Entwicklungsländer zu einem Zeitpunkt, in dem
sie – oft unter hohen sozialen Kosten – die Bedingungen für ihre Export-
wirtschaft verbessert haben. Zudem sind ihnen mit den Staaten Ost- und
Zentraleuropas und der ehemaligen Sowjetunion neue Konkurrenten um
OECD-Märkte entstanden.

1 2 D a s  E n d e  d e r  « D r i t t e n  W e l t »

Die Entwicklungsländer befinden sich heute in völlig unterschiedlichen Sta-
dien ihrer Entwicklung. Staaten wie Südkorea, Chile oder Mexiko ver-
zeichnen viele Gemeinsamkeiten mit Industrieländern. Auf der anderen
Seite kämpfen ärmste Entwicklungsländer wie Nepal, Mali oder Haiti noch
immer mit grundlegenden politischen, wirtschaftlichen und ökologischen
Problemen.

Zwischen diesen Extremen finden sich alle Mischformen. Grosse Länder wie
Indien, Brasilien oder China besitzen nebeneinander Eigenschaften eines
hochmodernen Industriestaates und eines armen Entwicklungslandes. Diese
Unterschiede zwischen Ländern und Regionen, aber auch innerhalb der
Staaten- und Gesellschaftsordnungen, dürften in den kommenden Jahren
noch zunehmen. Damit zeichnet sich eine ungleiche Entwicklung, wenn
nicht eine Zweiteilung in Gewinner und Verlierer ab. Der Ausdruck «Dritte
Welt» hat seine Bedeutung als Sammelbegriff für sämtliche Entwicklungs-
länder verloren.
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Eine Bilanz der Entwicklungsanstrengungen der drei vergangenen Jahr-
zehnte ergibt ein widersprüchliches Bild. Zahlreiche Entwicklungsländer
haben zwar die vergangenen Jahre für eine Verbesserung ihrer Regie-
rungsform und ihrer Wirtschaftspolitik genutzt. In den Bereichen Gesund-
heit und Erziehung hat sich das Gefälle zwischen Nord und Süd deutlich
verringert, wenn auch die Ausbreitung von AIDS in den ärmsten Gegen-
den Afrikas und Südamerikas erzielte Fortschritte wieder in Frage stellt.
Die Nahrungsmittelproduktion ist im gleichen Zeitraum verdreifacht wor-
den. Noch nie haben so viele Menschen ihre Lebensumstände in so kurzer
Zeit verbessert.

Andererseits leben über eine Milliarde Menschen in absoluter Armut, das
heisst, sie verfügen nicht über genügend Einkommen, um ihre Grundbe-
dürfnisse  – vor allem Nahrung, sauberes Wasser, Kleidung und Wohnung
– zu befriedigen. In zahlreichen Entwicklungsländern fehlt es an einer ver-
antwortlichen, entwicklungsorientierten, der Bevölkerung verpflichteten
Regierung, welche die knappen Mittel wirkungsvoll einsetzt, klare wirt-
schaftliche und politische Rahmenbedingungen schafft und Prioritäten
setzt. In Afrika südlich der Sahara (ohne Südafrika) stagniert die Entwick-
lung fast vollständig. Die Weltbevölkerung wird bis ins Jahr 2020 voraus-
sichtlich von 5,4 auf 8 Milliarden zunehmen. Migrationen in die Städte und
über die Grenzen und Kontinente hinweg gefährden vielerorts den sozia-
len Frieden.

1 3 D i e  n e u e  A b h ä n g i g k e i t  z w i s c h e n  N o r d  u n d  S ü d

Bevölkerungswachstum, Armut, Verschuldung und wirtschaftliche Stagna-
tion werden sichtbar in wachsender Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Raub-
bau an der Natur und Landflucht. Diese Probleme verstärken sich gegen-
seitig und entfalten ihre Wirkung weit über die eigenen Grenzen und über
die Gegenwart hinaus. Armut und Industrialisierung können sich zu glo-
balen Umweltproblemen ausweiten, die auch zukünftige Generationen
betreffen. Der Raubbau an den Tropenwäldern führt uns diesen Zusam-
menhang deutlich vor Augen. Armut, Bevölkerungswachstum und Land-
flucht im Süden verstärken die Migrationen und gefährden den sozialen
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Frieden im Norden. Umgekehrt beeinflussen auch die Industrieländer durch
ihre Zins-, Kapitalverkehr- oder Wechselkurspolitik, ihre Einwanderungs-,
Arbeitsmarkt- und Industriepolitik sowie mit ihrer Handels- und Umwelt-
politik unmittelbar die Aussichten der Entwicklungsländer.

1 4 N o t w e n d i g k e i t  e i n e r  k o h ä r e n t e n  S ü d p o l i t i k

Die Schweiz steht damit vor der Herausforderung, vor einem dynamischen
und komplexen Hintergrund ihre Beziehungen zu den Entwicklungslän-
dern zu überdenken. Damit ist nicht mehr länger nur die Entwicklungszu-
sammenarbeit angesprochen, sondern die Gesamtheit unserer politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen zu diesen Staaten. Eine tradi-
tionelle Trennung zwischen Umwelt- und Wirtschaftspolitik, zwischen
Wirtschafts- und Migrationspolitik, zwischen Handels- und Entwicklungs-
politik, zwischen Innen- und Aussenpolitik wird den anstehenden Proble-
men nicht mehr gerecht. Gefordert ist eine «kohärente Südpolitik». Eine
solche Politik zu formulieren bedeutet, mögliche Widersprüche zwischen
kurzfristigen nationalen Eigeninteressen und den Zielen der Schweizer Ent-
wicklungspolitik sichtbar zu machen und sie möglichst transparent in den
politischen Entscheidungsprozess einzubringen.

Eine solche Politik kann nicht umgesetzt werden, ohne dass die Schweizer
Bevölkerung erkennt, dass unser langfristiges Wohlergehen auch vom
Schicksal des Südens abhängt. Das vorliegende Leitbild Nord-Süd soll zum
besseren Verständnis dieser Zusammenhänge beitragen.
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1 5 D a s  « L e i t b i l d  N o r d - S ü d »  u n d  d i e  S c h w e i z e r  A u s s e n p o -
l i t i k

Am 29. November 1993 hat der Bundesrat seinen «Bericht zur Aussenpo-
litik der Schweiz für die 90er Jahre» vorgestellt und darin die strategischen
Ziele der Schweizer Aussenpolitik formuliert:
– Wahrung und Förderung von Frieden und Sicherheit,
– Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaat,
– Förderung der Wohlfahrt,
– Erhöhung der sozialen Gerechtigkeit,
– Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Diese Ziele haben für sämtliche Bereiche unserer Aussenpolitik Gültigkeit,
für die Beziehungen mit unseren europäischen Nachbarn ebenso wie für
die Beziehungen mit den Entwicklungsländern. Das Leitbild Nord-Süd ist
in enger Abstimmung mit dem Bericht zur Aussenpolitik entstanden. Es ori-
entiert sich an den gleichen Zielen und am Grundsatz der langfristigen
Wahrung der Schweizer Interessen.

Eine Umsetzung dieser nachfolgend aufgeführten Ziele ist weder denkbar
noch machbar, ohne dass diese Bemühungen auch von der Bevölkerung
mitgetragen werden. Es muss die Notwendigkeit erkannt werden, dass
kurz- und langfristige, nationale und internationale Interessen gegenein-
ander abzuwägen sind. Es geht nicht darum, Schweizer Interessen aufzu-
geben. Aber in einer veränderten Welt der gegenseitigen Abhängigkeiten
müssen wir diese Interessen und Aufgaben immer wieder neu, längerfri-
stig und umfassend definieren, um sie umso entschlossener wahrzuneh-
men beziehungsweise auszuführen.
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2

L e i t l i n i e n  f ü r  e i n e  E n t w i c k l u n g s p o l i t i k  

d e r  9 0er  J a h r e
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2 1 W a h r u n g  u n d  F ö r d e r u n g  v o n  F r i e d e n  u n d  S i c h e r h e i t ,
F ö r d e r u n g  v o n  M e n s c h e n r e c h t e n ,  D e m o k r a t i e
u n d  R e c h t s s t a a t

Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat wie auch Freiheit in Frieden ent-
sprechen Werten, die für das Schweizer Staatswesen von zentraler Bedeu-
tung sind und an deren universeller Gültigkeit uns gelegen ist. Diese Staats-
maximen sind aber auch unerlässlich für die politische Stabilität in Ent-
wicklungsländern. Sie verringern die Wahrscheinlichkeit gewaltsamer Kon-
flikte im Innern und gegen aussen. Sie sind eine Voraussetzung dafür, dass
Zeit, Energie und finanzielle Mittel, welche der Staat, die Gesellschaft und
die internationalen Geber aufwenden, tatsächlich zur Bewältigung der wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen eingesetzt wer-
den. Sie vergrössern die Wohlfahrt und vermindern den Anreiz zur Aus-
wanderung. Damit liegt die Verbesserung dieser politischen Rahmen-
bedingungen in den Entwicklungsländern nicht zuletzt im Interesse unse-
rer eigenen langfristigen Existenzsicherung.

2 1 1 G u t e  R e g i e r u n g s f ü h r u n g  f ö r d e r n

Die zuständigen Bundesstellen werden die von der Schweiz mitgestalteten
Vorgaben der OECD zur «guten Regierungsführung» anwenden, um Men-
schenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Entwicklungslän-
dern zu fördern. Dazu gehören positive Massnahmen (z.B. Unterstützung
von lokalen Menschenrechtsorganisationen, Wahlhilfe, Ausbildungsmass-
nahmen im Verwaltungs- und Justizbereich, Förderung rechtsstaatlicher
Verwaltungsstrukturen etc.), der politische Dialog mit unseren Partnerlän-
dern über die notwendigen Rahmenbedingungen für wirksame Zusam-
menarbeit und in gewissen Fällen die direkte Konditionalität, welche die
Hilfe an die Erfüllung bestimmter politischer oder wirtschaftlicher Bedin-
gungen bindet.
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2 1 2 M e n s c h e n r e c h t e ,  R e c h t s s t a a t  u n d  d e m o k r a t i s c h e
P r o z e s s e  d u r c h  p o s i t i v e  M a s s n a h m e n  f ö r d e r n

In der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit werden Programme
und Projekte verstärkt auf ihre Vereinbarkeit mit menschenrechtlichen Kri-
terien und auf ihren Einfluss auf den Rechtsstaat geprüft. Zudem werden
positive Massnahmen zur Stärkung der Menschenrechte, des Rechtsstaates
und demokratischer Prozesse vermehrt in die Entwicklungszusammenar-
beit integriert.

2 1 3 Z i e l k o n f l i k t e  s i c h t b a r  m a c h e n

Mögliche Zielkonflikte zwischen Arbeitsplatzsicherung und Wirtschafts-
wachstum durch staatliche Exportförderungsinstrumente einerseits und
entwicklungspolitisch motivierter Förderung von Demokratie und Men-
schenrechten andererseits sind sichtbar zu machen und im Dialog möglichst
auszugleichen. Bei der Risikoabwägung der ERG (Exportrisikogarantie) für
Lieferungen in ärmere Entwicklungsländer erhalten Aspekte der politischen
Ordnung und der Achtung von Menschenrechten im Empfängerland ein
zusätzliches Gewicht. Wenn immer möglich wird dabei ein international
koordiniertes Handeln angestrebt.

2 1 4 R e c h t s h i l f e  i n t e r n a t i o n a l  a u s g e s t a l t e n

Die Massnahmen zur Abwehr und Rückführung von illegal erworbenen
oder transferierten ausländischen Geldern werden verstärkt. Der Bundes-
rat revidiert gegenwärtig das Rechtshilfegesetz, um die notwendigen rechts-
staatlichen Verfahren zu beschleunigen. Auf internationaler Ebene setzt
sich die Schweiz für eine Harmonisierung der rechtlichen Bestimmungen
ein. Sie soll verhindern, dass Fluchtgelder aus Entwicklungsländern von
unterschiedlichen Bestimmungen der internationalen Finanzplätze profi-
tieren können. Zudem untersucht der Bundesrat weitere konkrete Mass-
nahmen, um in internationaler Zusammenarbeit die Korruption zu be-
kämpfen.
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2 1 5 U n v e r h ä l t n i s m ä s s i g e  M i l i t ä r a u s g a b e n  i n
d e n  E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n  r e d u z i e r e n

Die Schweiz unterstützt positive Massnahmen (beispielsweise Demobilisie-
rungs- und Reintegrationsprogramme), um Sicherheit und Frieden zu för-
dern und Militärausgaben in Partnerländern zu reduzieren. Im politischen
Dialog mit dem Empfängerland auf bilateraler und multilateraler Ebene,
insbesondere auch in den internationalen Koordinationsinstanzen der Welt-
bank und der UNDP («Consultative Groups»; «Round Tables») setzt sich die
Schweiz konsequent für eine Reduktion unverhältnismässiger Militäraus-
gaben ein, damit ein möglichst grosser Anteil der beschränkten finanziel-
len Mittel für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung eingesetzt wer-
den kann.

Bei der gegenwärtigen Revision des schweizerischen Kriegsmaterialgeset-
zes soll berücksichtigt werden, dass die Bewilligung von Kriegsmaterialex-
porten nur erteilt wird, wenn sie den Grundsätzen der schweizerischen Aus-
senpolitik nicht widerspricht. Für den Entscheid sollte deshalb insbesondere
massgebend sein, dass die Aufrechterhaltung des Friedens nicht beein-
trächtigt wird, dass die Menschenrechte respektiert werden und dass der
Entscheid nicht im Widerspruch zu den entwicklungspolitischen Grundsät-
zen der Schweiz und deren Bestrebungen im Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit steht. Die Schweiz will sich auch multilateral für die Har-
monisierung nationaler Exportgesetzgebungen einsetzen, welche exzessive
und entwicklungshindernde Exporte von Kriegsmaterial einschränken.

2 1 6 F r i e d e n  s c h a f f e n  u n d  s i c h e r n

Die Schweiz verstärkt ihren Beitrag an die internationalen Anstrengungen
zur Wahrung und Festigung von Sicherheit und Frieden, indem sie sich ver-
mehrt an friedenserhaltenden Aktionen beteiligt. Sie schafft hierzu unter
anderem ein schweizerisches Blauhelmkontingent. * Sie will im Bereich der

*Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben die Schaffung eines Blauhelmkon-
tingentes am 12. Juni 1994 abgelehnt.
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vorbeugenden Diplomatie, der Krisenbewältigung, der Rüstungskontrolle
und der Abrüstung ihre personellen und finanziellen Möglichkeiten erwei-
tern. In KSZE und UNO verstärkt die Schweiz ihr Engagement in Sachen
Konfliktverhütung und Krisenbewältigung. Um in den für Frieden und Si-
cherheit relevanten Gremien der Vereinten Nationen volles Mitentschei-
dungsrecht zu erlangen, strebt der Bundesrat weiterhin die Vollmitglied-
schaft der Schweiz in der UNO an. Regionalen Organisationen der ko-
operativen Sicherheit ausserhalb Europas kann die Schweiz mit vertrauens-
und sicherheitsbildenden Massnahmen zur Seite stehen.

2 2 F ö r d e r u n g  d e r  W o h l f a h r t

Die Wirtschaftspolitik vieler Entwicklungsländer war in der Vergangenheit
gekennzeichnet durch überbewertete Währungen und hohe Inflation, Bud-
getdefizite und Aussenverschuldung, Subventionen von unrentablen Staats-
betrieben und geschützte Märkte, durch eine Abhängigkeit von unvor-
teilhaften Austauschverhältnissen und von internationalen Preis- und
Zinsentwicklungen. Praktisch sämtliche Regierungen haben die notwendi-
gen Anpassungen der Strukturen eingeleitet.

Nur eine neue Aufgabenteilung zwischen dem Staat und der zivilen Gesell-
schaft, respektive der Privatwirtschaft, kann einen dauerhaften Erfolg der
Reformen sicherstellen. Es liegt in der Verantwortung des Staates, die Rah-
menbedingungen zu schaffen, welche die Entfaltung privater Initiativen
fördert und ein nachhaltiges, sozial ausgewogenes Wachstum sichert. Dazu
gehört auch die effiziente Nutzung internationaler Entwicklungshilfegel-
der.

Wir haben ein erhebliches Interesse am Erfolg dieser Reformen in den Ent-
wicklungsländern. Nur ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum schafft
die notwendigen Arbeitsplätze und Einkommen, vermittelt den Menschen
im Süden eine Zukunftsperspektive und eröffnet Alternativen zum Migra-
tionsentscheid. Nachhaltiges Wachstum ist eine Voraussetzung für eine
wirksame Verringerung der Armut, des Bevölkerungswachstums und für
die Schonung der Umwelt.
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2 2 1 D i e  R a h m e n b e d i n g u n g e n  f ü r  e i n  n a c h h a l t i g e s
W a c h s t u m  d e r  E n t w i c k l u n g s l ä n d e r  v e r b e s s e r n

Bis sie ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum erreicht haben, werden
die ärmsten Entwicklungsländer noch lange auf Hilfe von aussen ange-
wiesen sein. In sehr vielen Gebieten fehlen ihnen die nötigen menschlichen
und finanziellen Ressourcen. Auch Länder der mittleren Einkommensgrup-
pe werden unsere Unterstützung weiterhin benötigen, um ihre wirt-
schaftliche und soziale Infrastruktur zu verbessern und ihre Umwelt wirk-
sam zu schützen. Unsere öffentliche Entwicklungshilfe muss deshalb
qualitativ und quantitativ noch weiter gesteigert werden. Der Bundesrat
hält aus Gründen des langfristigen Eigeninteresses und der Mitverantwor-
tung der Schweiz in der internationalen Gemeinschaft am Ziel fest, das
Volumen der öffentlichen Entwicklungshilfe möglichst auf 0,40 Prozent des
Bruttosozialproduktes zu erhöhen.

Die schweizerische Entwicklungszusammenarbeit zielt in erster Linie dar-
auf ab, die Produktionsbedingungen zu verbessern, die Landwirtschaft und
die Ernährungssicherheit, die industrielle und handwerkliche Produktion
sowie die Entwicklung angepasster Technologien zu fördern. Dazu gehört
insbesondere die finanzielle Unterstützung von sozialverträglichen Struk-
turanpassungen. Weitere Formen der Unterstützung umfassen die Förde-
rung wissenschaftlicher Forschungskapazitäten, speziell in der Landwirt-
schaft, die Verbesserung der Transportinfrastruktur und vor allem auch die
Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung (informeller Sektor, Klein-
industrie, neue exportorientierte Tätigkeitsgebiete) sowie des Privatsek-
tors im weitesten Sinn.

Wir suchen nach Mitteln und Wegen, Effizienz und Wirksamkeit der Ent-
wicklungszusammenarbeit weiter zu erhöhen. Im Vordergrund stehen da-
bei eine verbesserte Koordination mit anderen Geberländern und die Ent-
wicklung von Synergien im Einsatz der verschiedenen Instrumente unserer
Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungsanstrengungen sind nur dann
nachhaltig, wenn unsere Partner ihre Entwicklung selbst in die Hand neh-
men können («empowerment»). In diesem Sinn werden unsere Partner auch
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ermutigt, langfristige Ziele zu verfolgen, bei denen die Begünstigten sich
selbst finanziell engagieren müssen.

Die internationale Rohstoffpolitik steckt in einer Sackgasse: Die Stabilisie-
rungsabkommen vermochten die starken Preisschwankungen und die kon-
tinuierliche Verschlechterung der Austauschverhältnisse für die Entwick-
lungsländer nicht zu verhindern. Die Schweiz wird sich aktiv an den Arbeiten
der UNCTAD und der Weltbank zur Formulierung einer neuen Politik betei-
ligen. Das schweizerische Programm zum Ausgleich von Export-Einnahme-
verlusten der Entwicklungsländer («Schweizer STABEX») wird evaluiert, ins-
besondere hinsichtlich seiner Wirksamkeit, in den Entwicklungsländern
strukturelle Veränderungen zu fördern.

Der untragbare Schuldendienst bleibt für viele der ärmsten Entwicklungs-
länder ein zentrales Entwicklungshemmnis. Die Schweiz führt mit ihrer Ent-
schuldungsfazilität bilaterale Entschuldungsmassnahmen durch und unter-
stützt entsprechende multilaterale Anstrengungen. Im sogenannten Pariser
Club (Vereinigung der wichtigsten Gläubigerländer) unterstützt sie reali-
stische Entschuldungsszenarien für die ärmsten hochverschuldeten Länder.

Die Korruption grassiert in vielen Ländern. Die Geberländer und die mul-
tilateralen Institutionen unternehmen grosse Anstrengungen, um die Ver-
wendung ihrer eingesetzten Mittel zu kontrollieren. Die Schweiz unter-
stützt die Bemühungen im Rahmen der OECD, Verhaltensregeln zur
Korruptionsbekämpfung in den Industrieländern zu erarbeiten.

2 2 2 D e n  n i c h t s t a a t l i c h e n  S e k t o r  i n  d e n  E n t w i c k l u n g s l ä n -
d e r n  f ö r d e r n

Der Rückzug des Staates aus den produktiven Sektoren führt dazu, dass der
Privatwirtschaft eine Hauptverantwortung für die nachhaltige Entwicklung
zukommen muss. Die Schweiz will deshalb für Initiativen von Klein- und
Mittelbetrieben, von Handwerkern und Bauern günstige Rahmenbedin-
gungen schaffen. Sie unterstützt die Entstehung und Entfaltung ge-
sellschaftlicher Organisationsformen wie beispielsweise Bauern- oder
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Berufsorganisationen. Sie engagiert sich in der Berufsbildung und fördert
Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen. Mit diesen Massnahmen soll
den Menschen eine Lebensperspektive im Heimatland eröffnet und damit
eine Alternative zu einer unkontrollierten Wanderung geschaffen werden.
In diesem Zusammenhang ist allerdings auf den Zielkonflikt zwischen dem
aus migrationspolitischer Sicht notwendigen verstärkten Mitteleinsatz im
Bereiche präventiver Massnahmen in den Herkunftsländern von Migrati-
onsbewegungen und andern entwicklungspolitischen Zielsetzungen hin-
zuweisen. Der Ausgleich des Konfliktes erfolgt vor dem Hintergrund, dass
unkontrollierte Wanderungsbewegungen weder eine Lösung für die Ent-
wicklungsländer noch für die industrialisierten Länder darstellen.

Die schweizerische Entwicklungszusammenarbeit ist daran, ein neues Instru-
ment zu entwickeln, welches Privatinvestitionen im Süden – vor allem in
den Ländern mit mittlerem Einkommen – fördern soll, ohne deren Ver-
schuldung zu vergrössern. Es hat zum Ziel, zwischen der schweizerischen
Privatwirtschaft und dem Privatsektor der Entwicklungsländer Partner-
schaften zu fördern. Das neue Instrument soll die traditionellen Instrumente
wirtschaftlicher Zusammenarbeit (Mischkredite, Handels- und Investiti-
onsförderung, Technologietransfer) zusammenfassen, ein gesamtheitliches
Vorgehen bei der Bedürfnisabklärung ermöglichen sowie technische und
finanzielle Unterstützung kombinieren.

2 2 3 D e n  Z u g a n g  f ü r  P r o d u k t e  a u s  d e n  E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n  
a u f  d i e  M ä r k t e  d e s  N o r d e n s  e r l e i c h t e r n

Der Ausbau eines offenen multilateralen Handelssystems ist für Entwick-
lungsländer unabdingbar. Nur durch wachsende Exporterlöse können sie
ihre Bedürfnisse vermehrt aus eigenen Mitteln finanzieren und für ihre
wachsende Bevölkerung Arbeitsplätze und Auskommen schaffen. Es liegt
in unserem eigenen Interesse, den Marktzugang für Produkte aus Ent-
wicklungsländern zu verbessern. Auch wenn sich eine solche Öffnung kurz-
fristig auf den schweizerischen Arbeitsmarkt auswirken kann, lässt sich
Arbeitslosigkeit langfristig nicht mit protektionistischer Politik lösen.
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Die Uruguay-Runde wird sich für zahlreiche Entwicklungsländer positiv aus-
wirken. Die dadurch ermöglichten Exporterlöse werden auf rund 65 Milli-
arden US$ jährlich geschätzt, was mehr als der gesamten Entwicklungshilfe
der OECD-Länder von 1992 entspricht (60 Milliarden US$). Die Senkung der
Zölle, die progressive Abschaffung der Importbeschränkungen im Textil-
bereich, die Abschaffung von Quoten und anderen quantitativen Beschrän-
kungen im Agrarsektor kommen den Entwicklungsländern zugute. Die Libe-
ralisierung eröffnet jedoch nur für diejenigen Länder und Unternehmen
ein neues Potential, die es ausnützen können. Länder, die dazu nicht
imstande sind, benötigen zusätzliche Unterstützung, um ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu steigern und aus der Rolle der blossen Hilfsempfänger
herauszuwachsen.

2 3 E r h ö h u n g  d e r  s o z i a l e n  G e r e c h t i g k e i t

Soziale Gerechtigkeit, Hunger und Armut gehören noch immer zu den wich-
tigsten Problemen der Gegenwart. Sie erfordern nicht nur aus humanitären
Gründen unseren solidarischen Beitrag, sondern sie gehören zu den Haupt-
ursachen von Bevölkerungswachstum, Umweltzerstörung und Migrations-
strömen. Sie stehen am Anfang von Spannungen, welche Frieden und Sicher-
heit gefährden. Die Schweiz hat deshalb ein vitales Interesse daran, die
sozialen Rahmenbedingungen in den Entwicklungsländern zu verbessern.

2 3 1 A r m u t  b e k ä m p f e n  u n d  s o z i a l e  G e r e c h t i g k e i t  f ö r d e r n

Die Entwicklungszusammenarbeit bleibt das wichtigste Instrument der Aus-
senpolitik im Kampf gegen Armut und für mehr weltweite soziale Gerech-
tigkeit. Es ist notwendig, deren Wirksamkeit und internationale Koordi-
nation weiterhin zu verbessern. Einwanderungs-, Asyl- und Entwicklungs-
politik müssen enger aufeinander abgestimmt werden, damit in möglichst
vielen Regionen und Ländern die Menschen unter annehmbaren politischen
und wirtschaftlichen Bedingungen bleiben können.

Im politischen Dialog mit ihren Empfängerländern wirkt die Schweiz auf
eine armutsorientierte Wirtschafts- und Sozialpolitik hin, welche heute
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noch in vielen Entwicklungsländern fehlt. Sie unterstützt deren Sozialpo-
litik mit geeigneten Massnahmen in der Erziehungs-, Gesundheits- und
Bevölkerungspolitik, insbesondere auch zur Bekämpfung der Ausbreitung
von AIDS.

Im Verlauf der neunziger Jahre soll das Ziel erreicht werden, welches die
UNO-Konferenz für die ärmsten Entwicklungsländer gesteckt hat; nämlich
mindestens 0,15 Prozent des Bruttosozialproduktes als Entwicklungszu-
sammenarbeit an diejenigen der ärmsten Länder zu leisten, die ihre eigene
Entwicklungspolitik auf die Bekämpfung der Armut ausrichten. Ebenso soll
bis zum Jahre 2000 der heutige Anteil der öffentlichen Entwicklungszu-
sammenarbeit, welcher für den sozialen Bereich aufgewendet wird, mass-
geblich erhöht werden.

Die Schweiz setzt sich in den Bretton-Woods-Institutionen, den regionalen
Entwicklungsbanken und -fonds und den UNO-Organisationen für eine
armutszentrierte Arbeit dieser Institutionen ein. Sie engagiert sich zudem
für eine noch stärkere Berücksichtigung der sozialen und ökologischen
Kosten der Strukturanpassung.

2 3 2 D a s  B e v ö l k e r u n g s w a c h s t u m  r e d u z i e r e n

Der schweizerische Beitrag zur Bevölkerungspolitik ist in erster Linie im
Rahmen multilateraler Programme und in zweiter Linie auch in der bilate-
ralen Tätigkeit zu verstärken. Die Massnahmen bezüglich Bevölkerungs-
wachstum und Geburtenkontrolle müssen die Eigenständigkeit und Kultur
der Entwicklungsländer respektieren. Sie sollen integrierte Bestandteile
von Programmen in den Sektoren Gesundheit und Erziehung sein. Wichtig
ist es, den Status der Frauen zu verbessern, ihnen den Zugang zu Beschäf-
tigung, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen zu erleichtern.
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2 3 3 E i n e  k o h ä r e n t e  u n d  i n t e r n a t i o n a l  k o o r d i n i e r t e
h u m a n i t ä r e  H i l f e  f ö r d e r n

Die wachsende Zahl der Konfliktherde in vielen Regionen hat die Nach-
frage nach rascher humanitärer Hilfe gesteigert. Diese muss in Zukunft
durch eine verstärkte internationale Koordination noch effizienter werden.
Hierzu sind in Zusammenarbeit mit schweizerischen und internationalen
Organisationen eine sorgfältige Klärung der Kompetenzbereiche und auch
eine wirkungsvolle Koordination der Hilfeleistungen vor Ort anzustreben.
Der intensivierte Politikdialog mit unseren internationalen Partnerorgani-
sationen ist hierzu ein wichtiges Instrument.

Die humanitäre Hilfe darf keine neuen Abhängigkeiten schaffen. Sie muss
so weit wie möglich Hilfe zur Selbsthilfe sein und so rasch als möglich
abgelöst werden durch Hilfe zum Wiederaufbau. Dazu ist eine Abstimmung
mit anderen aussenpolitischen Instrumenten unumgänglich. Die Nah-
rungsmittelhilfe orientiert sich am umfassenderen Ziel der Ernährungssi-
cherheit. Soweit es wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll ist, fördert
diese Form der Hilfe die landwirtschaftliche Produktion durch Einkäufe in
der betroffenen Region.

In Krisen- und Kriegsgebieten ist die Existenzsicherung zunächst im Rah-
men regionaler Lösungen anzustreben. Als letzte Möglichkeit sind indes-
sen Aufnahmeaktionen in den industrialisierten Ländern vorzusehen. Die
Schweiz setzt sich dabei für eine ausgewogene internationale Lastenver-
teilung ein.

2 4 S c h u t z  d e r  n a t ü r l i c h e n  L e b e n s g r u n d l a g e n

Die UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung UNCED im Juni 1992
hat mit aller Deutlichkeit dargelegt, dass der weltweite Übergang zu einem
Modell der umweltverträglichen, nachhaltigen Entwicklung zur Überle-
bensfrage unseres Planeten geworden ist. Hierfür sind grosse Anpassun-
gen sowohl im Norden wie auch im Süden nötig, gelingen kann der Schritt
zur nachhaltigen Entwicklung nur in enger Zusammenarbeit zwischen Indu-
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strie- und Entwicklungsländern. Es gehört zu den zentralen entwicklungs-
politischen Herausforderungen der Zukunft, im Norden wie im Süden soziale
und politische Bereitschaft für die notwendigen Veränderungen in unse-
rer Lebensweise und im Verbrauch begrenzter natürlicher Ressourcen zu
schaffen.

2 4 1 I n  d e r  S c h w e i z  a u f  e i n  n a c h h a l t i g e s  E n t w i c k l u n g s m o -
d e l l  h i n a r b e i t e n

Das Konsumverhalten in den Industrieländern und ihr übermässiger Ver-
brauch von Ressourcen sind für einen überdurchschnittlichen Anteil der
negativen Auswirkungen auf die Umwelt verantwortlich und können nicht
als nachahmbares Modell für Entwicklungsländer gelten. Deshalb muss auch
die Schweiz ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Entwicklung bei uns lei-
sten. Ein notwendiger Schritt dazu ist die Ratifikation und Umsetzung inter-
nationaler Abkommen, insbesondere der Konventionen über Klima und
Biodiversität. Zudem wird ein nationaler, sektorübergreifender Aktions-
plan im Sinne der UNCED-Agenda 21 formuliert und umgesetzt, um den
Übergang unseres Landes zur nachhaltigen Entwicklung zu fördern.

Die Schweiz entwickelt Konzepte des qualitativen Wachstums, um die
Lebensqualität zu erhalten und die Verschwendung der beschränkten Res-
sourcen zu vermindern. Sie erarbeitet Anwendungsformen, die dem Ver-
ursacherprinzip Rechnung tragen und externe Kosten, die bisher durch die
Allgemeinheit getragen wurden, internalisieren.

Die Schweiz fördert eine rationelle Nutzung der natürlichen Ressourcen,
inklusive der Energieträger, die Wiederverwertung und die Regenerierung
der eingesetzten Ressourcen. Auf der Grundlage des Programmes «Ener-
gie 2000» werden die Bemühungen fortgesetzt, den Konsum fossiler Ener-
gieträger und den CO2-Ausstoss bis zum Jahr 2000 auf dem Stand von 1990
zu stabilisieren. Anschliessend sollen der CO2-Ausstoss und die andern, noch
nicht im Protokoll von Montreal aufgeführten Treibhausgase vermindert
werden.
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Die Schweiz will die Privatwirtschaft in ihren Bestrebungen unterstützen,
ein Modell der nachhaltigen Entwicklung zu verwirklichen, insbesondere
indem sie entsprechende Rahmenbedingungen formuliert.

2 4 2 D e r  n a c h h a l t i g e n  E n t w i c k l u n g  i n t e r n a t i o n a l  z u m  
D u r c h b r u c h  v e r h e l f e n

Die Schweiz beteiligt sich aktiv am Nachfolgeprozess der UNCED-Konfe-
renz von Rio. Sie setzt sich namentlich dafür ein, dass die von den Verein-
ten Nationen eingesetzte Kommission für nachhaltige Entwicklung zu
einem wirksamen Koordinations-, Kontroll- und Aktionsorgan wird. In-
nerhalb der internationalen Finanzierungsinstitutionen für Entwicklung
(Weltbank, Regionalbanken, Organisationen der UNO) setzt sie sich dafür
ein, dass den Anforderungen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung
getragen wird. Sie verlangt insbesondere, dass den Finanzierungsent-
scheiden eine angemessene Umweltverträglichkeitsprüfung vorangeht.

Die Schweiz wird mit ihrer bilateralen Entwicklungszusammenarbeit die
ärmsten Entwicklungsländer in ihren Anstrengungen für eine nachhaltige
Entwicklung unterstützen. Hierzu ist es nötig, den Umfang der öffentlichen
Entwicklungshilfe zu erhöhen und die Schwerpunkte nach den Erforder-
nissen nachhaltiger Entwicklung zu setzen. Insbesondere gilt es, die mensch-
lichen Ressourcen (Bildung, Gesundheitswesen) vermehrt zu fördern und
die eigenen Kapazitäten der Entwicklungsländer zu stärken, damit sie ler-
nen, ihre natürlichen Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Vordringliche Berei-
che sind die Entwicklung der Bergregionen, der Schutz und die nachhal-
tige Nutzung der Tropenwälder, der Böden und des Trinkwassers sowie die
Abfallverminderung.

Die Schweiz fördert die Forschungszusammenarbeit mit den Entwick-
lungsländern in globalen Umweltfragen durch den Aufbau von For-
schungspartnerschaften zwischen dem Hochschulplatz Schweiz und For-
schungsinstanzen des Südens. Sie unterstützt die technologische Zu-
sammenarbeit im Umweltbereich zwischen den Privatsektoren in Entwick-
lungs- und Industrieländern.
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2 4 3 U m w e l t - ,  H a n d e l s - u n d  E n t w i c k l u n g s p o l i t i k
i n  E i n k l a n g  b r i n g e n

Sich widersprechende handels-, entwicklungs- und umweltpolitische Ziel-
setzungen müssen möglichst in Einklang gebracht werden. In multilatera-
len Verhandlungen setzt sich die Schweiz deshalb dafür ein, dass Wirt-
schafts-, Umwelt- und Entwicklungsziele in angemessener Form in inter-
nationale Vereinbarungen über Handel, Kommunikation, Transport und
Energie einbezogen werden.

Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten sind sich handels-, ent-
wicklungs- und umweltpolitscher Zusammenhänge vermehrt bewusst und
verlangen bessere Informationen über Herkunft und Herstellungsweise der
Produkte aus Entwicklungsländern. Die Schweiz beteiligt sich deshalb an
internationalen Bestrebungen, Herkunft und Herstellungsbedingungen für
bestimmte umweltsensible Güter (z.B. Tropenholz) möglichst transparent
zu gestalten. So prüft sie beispielsweise die Einführung von freiwilligen
Gütesiegeln («Labels») für den Import von nachhaltig produziertem Tro-
penholz und weiterer Produkte.

Bei nationalen Umweltmassnahmen und Handelsbeschränkungen gilt es,
Massnahmen zu vermeiden («Ökoprotektionismus»), welche sich wirt-
schaftlich und damit vielfach langfristig auch ökologisch zu Lasten der Ent-
wicklungsländer auswirken. Entwicklungsländer, die aus finanziellen und
technischen Gründen noch nicht in der Lage sind, angepasste Umwelt-
standards zu erreichen, sind darin zu unterstützen, ihre Produktions- und
Verarbeitungsmethoden zu verbessern.

2 4 4 W i r t s c h a f t s - ,  H a n d e l s - ,  A u s s e n - u n d  E n t w i c k l u n g s -
p o l i t i k  m u l t i l a t e r a l  k o h ä r e n t  g e s t a l t e n

Die traditionelle bilaterale Schweizer Entwicklungszusammenarbeit wird
auch in absehbarer Zukunft im Vordergrund stehen. Gleichzeitig müssen
wir uns bewusst werden, dass die Schweiz mit weniger als zwei Prozent
Anteil an der gesamten internationalen Entwicklungszusammenarbeit nur
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eine begrenzte Rolle spielt. Angesichts der wachsenden grenzüberschrei-
tenden Probleme steigt die Notwendigkeit – vor allem für Kleinstaaten wie
die Schweiz – einer Abstimmung ihrer Mittel mit anderen Geberländern
und den Empfängerländern. Ein Hauptort der Verhandlungen über Ko-
härenzprobleme sind deshalb die multilateralen Gremien. Ein verstärktes
Schweizer Engagement in den internationalen Organisationen ist unab-
dingbar. Multilaterale Kanäle müssen vermehrt genutzt werden, insbe-
sondere dort, wo die Schweiz besondere Einflussmöglichkeiten und Mit-
spracherechte besitzt. Vor allem die kohärentere Gestaltung der entwick-
lungsrelevanten Bereiche in der Handels- und Wirtschaftspolitik, der Agrar-
und Arbeitsmarktpolitik wie auch in der Einwanderungs- und Migrations-
politik wird in der Schweiz weniger Widerständen begegnen, wenn sie mit
anderen Staaten multilateral abgestimmt wird.


